
 

Informationen zu den aktuellen Hygiene-Bestimmungen für Gottesdienste, Gemeindeveranstaltungen und Seelsorge 

 
 

Land Berlin Land Brandenburg Land Sachsen 

Geltende RechtsVO 

 Link 
 

 

 https://www.ber-
lin.de/corona/massnahmen/ver-
ordnung/ 

 

 

 https://bravors.branden-
burg.de/verordnun-
gen/sars_cov_2_eindv#5  

 

 https://www.coronavirus.sach-
sen.de/down-
load/Corona_Schutz_VO_12_2020.
pdf   

Bezeichnung 
 

Verordnung über erforderliche Maßnah-
men zur Eindämmung der Ausbreitung des 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Ber-
lin (SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnah-
menverordnung – SARS-CoV-2-EindmaßnV) 

Sechste Verordnung zur Änderung der 
SARS-Cov-2-Eindämmungsmaßnahmenver-
ordnung 

Verordnung über Maßnahmen zur Eindäm-
mung des neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg 
(SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - 
SARS-CoV-2-EindV) vom 8. Mai 2020 
(GVBl.II/20, [Nr. 30]) 

 Verordnung des Sächsischen Staatsministe-
riums für Soziales und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zum Schutz vor dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 und COVID-19  
(Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – 
SächsCoronaSchVO)  
Vom 12. Mai 2020 

Datum 
In kraft/Außer kraft  

 9. Mai 2020/ 5. Juni 2020 9. Mai 2020/ 5. Juni 2020 15. Mai 2020/ 5. Juni 2020 (Ausnahme: Ver-
bot von Großveranstaltung mit mehr als 
1.000 Personen tritt am 31. August 2020 
außer Kraft) 

Informationen zum 
Thema Corona 

https://www.ekbo.de/service/corona.html 
 

https://www.ekbo.de/service/corona.html 
 

https://www.ekbo.de/service/corona.html 
https://www.evlks.de/su-
che/?L=0&id=93&q=hygienekonzepte 
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Gottesdienst 
Rechtliche Regelung 

 

 § 4 Absatz 4: „Kultisch-religiöse 
Veranstaltungen mit bis zu 50 Teil-
nehmenden sind zugelassen, wenn 
die räumlichen Bedingungen es zu-
lassen und soweit der Mindestab-
stand von 1,5 Metern und die Ein-
haltung der Hygieneregeln nach § 2 
Absatz 1 gewährleistet sind. Bei der 
Berechnung der Höchstzahl der Teil-
nehmenden sind die für die Ausfüh-
rung der kultisch-religiösen Hand-
lungen unbedingt erforderlichen 
Personen (Gebetsvorstehende, mu-
sikalische Leitung, Hilfsdienste o.ä.) 
ausgenommen. Körperkontakt ist 
streng zu vermeiden. Dies schließt 
auch den Kontakt bei kultischen 
Handlungen ein. Es dürfen keine Ge-
genstände bei der Durchführung 
der Veranstaltung zwischen mehre-
ren Personen herumgereicht wer-
den. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend.“ 

 § 5 Abs. 1 Satz 1: „Öffentliche und 
nichtöffentliche Veranstaltungen 
sowie Versammlungen und sons-
tige Ansammlungen sind unter-
sagt.“ 

 

 § 5 Abs. 4 Nr. 2: „Ausgenommen 
von der Untersagung nach Absatz 
1 sind Gottesdienste, religiöse Ver-
anstaltungen und Zeremonien der 
Religionsgemeinschaften in Kir-
chen, Synagogen, Moscheen, Tem-
peln und Gebetsräumen mit bis zu 
50 Personen.“ Vgl. aber § 5 Abs. 5 
(s. u.) 

 

 § 5 Abs. 5:  „In den Fällen des Ab-
satz 4 Nummer 2 bis 14 haben die 
Verantwortlichen sicherzustellen, 
dass die im jeweiligen Einzelfall er-
forderlichen Abstands- und Hygie-
neregeln eingehalten werden. Dies 
beinhaltet insbesondere 

1.  Zugangskontrollen und -be-
schränkungen durch den Ver-
anstalter entsprechend der 
Höchstteilnehmendenzahl, 

2.  [Anwesenheitsliste, s. u.] 
3. die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 Metern, vorhe-
rige Markierung der zur Verfü-
gung stehenden Sitz- oder 

§ 4 Absatz 1: „Alle Veranstaltungen und 
sonstige Ansammlungen sind untersagt. 
Dies gilt auch dann, wenn das Zusammen-
treffen nicht im öffentlichen Raum stattfin-
det.“  

 
Ausgenommen nach § 4 Absatz 2 Nr. 4 sind: 
„Gottesdienste, Beerdigungen, Trauerfei-
ern und Trauungen“  

 
Gemäß § 3 Absatz 1: „.. (sind bei) 
Ansammlungen im Sinne von § 4 Absatz 2, 
außer im eigenen Wohnbereich,  die SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales, dazu 
vorhandene branchenspezifische Konkreti-
sierungen der Unfallversicherungsträger be-
ziehungsweise der Aufsichtsbehörde und 
die einschlägigen Empfehlungen des Ro-
bert-Koch-Institutes zum Infektionsschutz in 
ihrer jeweiligen Fassung zu berücksichtigen 
sowie weitere Schutzvorschriften gemäß 
der Allgemeinverfügung Hygiene des Staats-
ministeriums für Soziales und Gesellschaftli-
chen Zusammenhalt einzuhalten.“  
 

 
 



Stehplätze, zeitversetztes Be-
treten und Verlassen des Rau-
mes zur Einhaltung der Ab-
stände bei Beginn und Ende 
der Veranstaltung […].“ 

 

Teilnehmerzahl 
 

 Max. 50 Teilnehmende, sofern die 
räumlichen Bedingungen und die 
Einhaltung der Abstandsregelungen 
das erlauben; Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Kirchdienst, Kantorinnen 
und Kantoren, Lektoren oder sonst 
Beteiligte zählen bei der Zahl der 
Teilnehmenden nicht mit 

 bis zu 50 Personen, die Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln 
erfordern ggf. eine niedrigere Per-
sonenzahl. 

 Mit „Personen“ sind alle Anwesen-
den erfasst – Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Kirchdienst, Kantorinnen 
und Kantoren, Lektoren oder sonst 
Beteiligte zählen bei der Zahl der 
Teilnehmenden mit 

 Regelung enthält keine Angabe 
mehr zu der zulässigen Anzahl der 
Besucher. Abgestellt wird nur noch 
auf das Einhalten der Hygiene- und 
Abstandsregelungen. Damit obliegt 
es jeder Kirchengemeinde selbst zu 
ermitteln, wie viele Teilnehmer un-
ter Einhaltung dieser Regelungen in 
den Kirchen,  Andachtsräumen oder 
auch Friedhofskapellen gleichzeitig 
am Gottesdienst teilnehmen kön-
nen.  

 Wir empfehlen den Gemeindekir-
chenräten, diese Zahlen umgehend 
zu ermitteln und in der Kirchenge-
meinde bekannt zu machen. 

 

Durchführung  Es gelten die in der RechtsVO gere-

gelten Maßgaben: 1,5 Meter Ab-

stand, kein Körperkontakt (weder 

Begrüßung/Verabschiedung per 

Handschlag, noch Friedensgruß), 

keine Kollekte in den Reihen.  

 Darüber hinaus gelten folgende 

Empfehlungen:  

 Es gelten die in der RechtsVO gere-

gelten Maßgaben: 1,5 Meter Ab-

stand, kein Körperkontakt (weder 

Begrüßung/Verabschiedung per 

Handschlag, noch Friedensgruß), 

Markierung der zur Verfügung ste-

hende Sitz- oder Stehplätze,  keine 

 In der RechtsVO wird auf die Emp-

fehlungen des Robert-Koch-Institu-

tes zum Infektionsschutz in ihrer je-

weiligen Fassung verwiesen, die ein-

zuhalten sind (s. https://www.infek-

tionsschutz.de/coronavirus/verhal-

tensregeln.html)  Darüber hinaus 

gelten folgende Empfehlungen:  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html


 Desinfektionsmittel: Es ist empfeh-

lenswert, im Eingangsbereich Desin-

fektionsmittel bereit zu halten. 

 Mundschutzmasken/Nase-Mund-
Bedeckung: Allen Gottesdienstteil-
nehmer*innen wird dringend emp-
fohlen, Mundschutzmasken zu tra-
gen. Sie sind jedoch nicht Voraus-
setzung für die Teilnahme am Got-
tesdienst. 

 Kontakthygiene: Die Berührung von 

Türen, Handläufen etc. sollte grund-

sätzlich vermieden werden (Türen 

stehen offen). Die Möglichkeit zur 

Handdesinfektion wird gewährleis-

tet. Alle Räume, auch Nebenräume 

(sanitäre Anlagen) verlangen eine 

hohe hygienische Achtsamkeit und 

Pflege und werden entsprechend 

desinfiziert.  

 Kindergottesdienste fallen eben-

falls unter die Empfehlungen zum 

Gottesdienst allgemein. Sie werden, 

wenn die Gemeinden dies für drin-

gend geboten halten, ebenfalls nur 

im kleinen Kreis unter Wahrung der 

oben genannten Eckpunkte gefei-

ert.  

Kollekte in den Reihen, Gewährleis-

tung eines zeitversetzten Betreten 

und Verlassen des Gebäudes.  

 Darüber hinaus gelten folgende 

Empfehlungen:  

 Desinfektionsmittel: Es ist empfeh-

lenswert, im Eingangsbereich Des-

infektionsmittel bereit zu halten. 

 Mundschutzmasken/Nase-Mund-
Bedeckung: Allen Gottesdienstteil-
nehmer*innen wird dringend emp-
fohlen, Mundschutzmasken zu tra-
gen. Sie sind jedoch nicht Voraus-
setzung für die Teilnahme am Got-
tesdienst. 

 Kontakthygiene: Die Berührung 

von Türen, Handläufen etc. sollte 

grundsätzlich vermieden werden 

(Türen stehen offen). Die Möglich-

keit zur Handdesinfektion wird ge-

währleistet. Alle Räume, auch Ne-

benräume (sanitäre Anlagen) ver-

langen eine hohe hygienische Acht-

samkeit und Pflege und werden 

entsprechend desinfiziert.  

 Kindergottesdienste fallen eben-

falls unter die Empfehlungen zum 

Gottesdienst allgemein. Sie wer-

den, wenn die Gemeinden dies für 

dringend geboten halten, ebenfalls 

nur im kleinen Kreis unter Wahrung 

 Desinfektionsmittel: Es ist empfeh-

lenswert, im Eingangsbereich Desin-

fektionsmittel bereit zu halten. 

 Mundschutzmasken/Nase-Mund-
Bedeckung: Allen Gottesdienstteil-
nehmer*innen wird dringend emp-
fohlen, Mundschutzmasken zu tra-
gen. Sie sind jedoch nicht Voraus-
setzung für die Teilnahme am Got-
tesdienst. 

 Kontakthygiene: Die Berührung von 

Türen, Handläufen etc. sollte grund-

sätzlich vermieden werden (Türen 

stehen offen). Die Möglichkeit zur 

Handdesinfektion wird gewährleis-

tet. Alle Räume, auch Nebenräume 

(sanitäre Anlagen) verlangen eine 

hohe hygienische Achtsamkeit und 

Pflege und werden entsprechend 

desinfiziert.  

 Kindergottesdienste fallen eben-

falls unter die Empfehlungen zum 

Gottesdienst allgemein. Sie werden, 

wenn die Gemeinden dies für drin-

gend geboten halten, ebenfalls nur 

im kleinen Kreis unter Wahrung der 

oben genannten Eckpunkte gefei-

ert.  



 Von großen Konfirmationen und 

anderen großen festlichen Gottes-

diensten wird weiterhin vorerst ab-

geraten. 

 

der oben genannten Eckpunkte ge-

feiert.  

 Von großen Konfirmationen und 

anderen großen festlichen Gottes-

diensten wird weiterhin vorerst ab-

geraten. 

 

 Von großen Konfirmationen und 

anderen großen festlichen Gottes-

diensten wird weiterhin vorerst ab-

geraten. 

 

 

Chöre/Bläser 
 

 Auf die Mitwirkung von Chören und 
Posaunenchören soll verzichtet 
werden. Sologesang sowie Musik 
durch einzelne Instrumentalisten, 
auch durch Blasinstrumente, sind 
unter Wahrung des nötigen Ab-
stands (und am besten unter freiem 
Himmel) möglich. 

 Auf die Mitwirkung von Chören und 
Posaunenchören soll verzichtet 
werden. Sologesang sowie Musik 
durch einzelne Instrumentalisten, 
auch durch Blasinstrumente, sind 
unter Wahrung des nötigen Ab-
stands (und am besten unter 
freiem Himmel) möglich. 

 Auf die Mitwirkung von Chören und 
Posaunenchören soll verzichtet 
werden. Sologesang sowie Musik 
durch einzelne Instrumentalisten, 
auch durch Blasinstrumente, sind 
unter Wahrung des nötigen Ab-
stands (und am besten unter freiem 
Himmel) möglich. 

Liste  Gemäß § 4 Absatz 2 ist eine Anwe-
senheitsliste zu führen: 

 „Bei den nach Absatz 2 Nummer 3 
vom Verbot ausgenommenen Ver-
anstaltungen und Zusammenkünf-
ten haben sich die anwesenden Per-
sonen in eine Anwesenheitsliste 
einzutragen, die mindestens die fol-
genden Angaben enthalten muss: 
Vor- und Familienname, vollstän-
dige Anschrift und Telefonnummer. 
Diese Anwesenheitsliste ist für die 
Dauer von vier Wochen nach Ende 
der Veranstaltung aufzubewahren 
und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen auszuhändigen. Nach Ab-
lauf der Aufbewahrungsfrist ist die 

Gemäß § 5 Absatz 5 Nr. 2 ist ein Anwesen-
heitsliste zu führen: 

 „Erfassung des Vor- und Familien-
namens, der vollständigen An-
schrift und der Telefonnummer der 
Teilnehmenden in einer Anwesen-
heitsliste, Aufbewahrung der An-
wesenheitsliste für die Dauer von 
vier Wochen nach Ende der Veran-
staltung und Herausgabe der Liste 
an das zuständige Gesundheitsamt 
auf Verlangen; nach Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist ist die Anwesen-
heitsliste zu vernichten,“ 
 

 Zur Nachverfolgung möglicher In-
fektionsketten wird die Führung ei-
ner Anwesenheitsliste empfohlen, 
auch wenn sie in der RechtsVO nicht 
vorgeschrieben ist. 

 Erfasst werden sollten die Vor- und 
Nachnamen, Adressen und Telefon-
nummern aller anwesenden Perso-
nen. Die Liste sollte vier Wochen 
aufbewahrt und danach vernichtet 
werden. 
 

 Um die Eintragung in die Liste da-
tenschutzkonform vornehmen zu 
können, wird empfohlen, pro Per-
son jeweils eine mit den o.g. Anga-
ben vorbereitete Liste durch den 



Anwesenheitsliste zu löschen oder 
zu vernichten.“ 
 

 Um die Eintragung in die Liste da-
tenschutzkonform vornehmen zu 
können, wird empfohlen, pro Per-
son jeweils eine mit den o.g. Anga-
ben vorbereitete Liste durch den 
Kirchdienst auszugeben und einzu-
sammeln. Alternativ kann der Kirch-
dienst die Angaben bei den jeweils 
eintretenden Personen erheben 
und eintragen. Wichtig ist, dass 
nachfolgende Personen nicht die 
Daten der vorhergehenden eintre-
tenden Personen einsehen können. 
 

 Um die Eintragung in die Liste da-
tenschutzkonform vornehmen zu 
können, wird empfohlen, pro Per-
son jeweils eine mit den o.g. Anga-
ben vorbereitete Liste durch den 
Kirchdienst auszugeben und einzu-
sammeln. Alternativ kann der 
Kirchdienst die Angaben bei den je-
weils eintretenden Personen erhe-
ben und eintragen. Wichtig ist, dass 
nachfolgende Personen nicht die 
Daten der vorhergehenden eintre-
tenden Personen einsehen können. 

 

Kirchdienst auszugeben und einzu-
sammeln. Alternativ kann der Kirch-
dienst die Angaben bei den jeweils 
eintretenden Personen erheben 
und eintragen. Wichtig ist, dass 
nachfolgende Personen nicht die 
Daten der vorhergehenden eintre-
tenden Personen einsehen können. 

 

Kasualien, Konfirma-
tionen 

 Zulässig sind nach § 4 Absatz 2 Nr. 3  

„Veranstaltungen und Zusammen-
künfte im privaten oder familiären 
Bereich von bis zu 20 Personen, 
sofern diese aus zwingenden 
Gründen erforderlich sind. Hier-
von erfasst sind insbesondere die 
Begleitung Sterbender, Trauerfei-
ern, Taufen und Trauungen.“ 

   

 Diese Regelung umfasst den privat-
familiären Bereich; die Feier der 
Gottesdienste anlässlich von Tau-
fen, Trauungen, Konfirmationen o-
der Trauerfeiern unterliegt den o.g. 
Regelungen für Gottesdienste.  

 Die Durchführung der Gottes-
dienste anlässlich von Taufen, 
Trauungen, Trauerfeiern oder Kon-
firmationen richten sich nach den 
o.g. Regelungen für Gottesdienste; 
eine Regelung für die Feier im pri-
vat-familiären Bereich existiert 
nicht. 

 Die Durchführung der Gottes-
dienste anlässlich von Taufen, Trau-
ungen, Trauerfeiern oder Konfirma-
tionen richten sich nach den o.g. Re-
gelungen für Gottesdienste; eine 
Regelung für die Feier im privat-fa-
miliären Bereich existiert nicht.  

 Es gilt die Regelung in § 4 Absatz 2 
Nr. 3: „ Zusammenkünfte im eige-
nen Wohnbereich mit den Angehö-
rigen des eigenen Hausstandes, der 
Partnerin oder dem Partner, sowie 
den Personen, für die ein Sorge- o-
der Umgangsrecht besteht, und mit 
Angehörigen eines weiteren Haus-
standes..“ sind zulässig.  



  

Kirchliche Gremien 
 
Rechtliche Regelung 

Vom Verbot der öffentlichen und nichtöf-
fentliche Veranstaltungen, Versammlungen, 
Zusammenkünfte und Ansammlungen aus-
genommen sind gemäß § 4 Absatz 2 Nr. 2: 
 
„Veranstaltungen und Zusammenkünfte,… 
die zur Wahrnehmung oder Inanspruch-
nahme beruflicher oder ehrenamtlicher Tä-
tigkeiten unvermeidbar sind“. 
 
Hierzu zählen die notwendigen Sitzungen 
der kirchlichen Gremien und ihrer Aus-
schüsse. 

§ 5 Abs. 4 Nr. 14: „Ausgenommen von der 
Untersagung nach Absatz 1 sind unauf-
schiebbare Zusammenkünfte der Organe 
und Gremien juristischer Personen des öf-
fentlichen und des privaten Rechts zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben, sofern 
keine anderen Formen der Durchführung 
möglich sind und die Zahl der Teilnehmen-
den auf das zwingend erforderliche Maß 
beschränkt wird.“ 

§ 5 Abs. 5:  „In den Fällen des Absatz 4 Num-
mer 2 bis 14 haben die Verantwortlichen si-
cherzustellen, dass die im jeweiligen Einzel-
fall erforderlichen Abstands- und Hygiene-
regeln eingehalten werden… 

Zu den Einzelheiten vgl. bei Gottesdienst 
und Gottesdienst / Liste! 

 

 

Vom Versammlungsverbot ausgenommen 
sind gemäß § 4 Absatz 2 Nr. 1 d):  “ not-
wendigen Gremiensitzungen von juristi-
schen Personen des privat- und öffentli-
chen Rechts.“ 
  

 

Durchführung  Gemeinde- und Kreiskirchenräte so-
wie Ausschüsse und Arbeitsgrup-
pen, aber auch Kreissynoden dürfen 
ohne eine zahlenmäßige Begren-
zung tagen.  

 

 Wichtig ist, dass die Sitzungen „un-
vermeidbar“ sind, d.h. eine Präsenz-
sitzung darf nur stattfinden, wenn 

 Gemeinde- und Kreiskirchenräte 
sowie Ausschüsse und Arbeitsgrup-
pen, aber auch Kreissynoden dür-
fen ohne eine zahlenmäßige Be-
grenzung tagen, allerdings darf nur 
die zwingend notwendige Zahl von  
Teilnehmern zusammenkommen, 
d.h. nur die gesetzlichen Mitglieder 
eines Gremiums und die für die 

 Gemeinde- und Kreiskirchenräte so-
wie Ausschüsse und Arbeitsgrup-
pen, aber auch Kreissynoden dürfen 
ohne eine zahlenmäßige Begren-
zung tagen.  

 Wichtig ist, dass die Sitzungen „not-
wendig“ sind, d.h. eine Präsenzsit-
zung darf nur stattfinden, wenn es 



es keinen anderen Weg gibt, die  eh-
renamtliche Tätigkeit, also die Lei-
tung einer kirchlichen Körperschaft 
oder die Beratung einer solchen 
auszuüben. Die Prüfung, ob die Sit-
zung unvermeidbar ist, obliegt dem 
Vorsitz oder dem einberufenden 
Gremium und sollte sorgfältig be-
dacht sein. 

 Bei der Durchführung sind die Ab-
stands- und Hygieneregelungen ein-
zuhalten. 

Durchführung der Sitzung zwin-
gend erforderlichen Personen sind 
erlaubt: regelmäßige Gäste, eine 
interessiert Öffentlichkeit oder 
sonstige Teilnehmer dürfen nicht 
dazu kommen.  

 Bei der Durchführung von Kreissy-
noden ist gemäß Artikel 45 Absatz 
4 der Grundordnung die Öffentlich-
keit auszuschließen, sofern sie 
nicht auf digitalem Weg hergestellt 
werden kann. 

 Wichtig ist, dass es keine andere 
Form geben darf, in der die Sitzung 
durchgeführt werden kann, d.h. 
eine Präsenzsitzung darf nur statt-
finden, wenn keinen anderen Weg 
gibt, die  ehrenamtliche Tätigkeit, 
also die Leitung einer kirchlichen 
Körperschaft oder die Beratung ei-
ner solchen auszuüben. Die Prü-
fung, ob die Sitzung nicht anders 
stattfinden kann, obliegt dem Vor-
sitz oder dem einberufenden Gre-
mium und sollte sorgfältig bedacht 
sein. 

 Bei der Durchführung sind die Ab-
stands- und Hygieneregelungen 
einzuhalten und die Teilnehmen-
den in einer Liste zu erfassen. 

erforderlich ist, gibt es einen ande-
ren Weg, die  ehrenamtliche Tätig-
keit, also die Leitung einer kirchli-
chen Körperschaft oder die Bera-
tung einer solchen auszuüben (z.B. 
Videokonferenz, schriftliche Ab-
stimmung o.ä.), sollte dieser ge-
wählt werden. Die Prüfung, ob die 
Sitzung notwendig ist, obliegt dem 
Vorsitz oder dem einberufenden 
Gremium und sollte sorgfältig be-
dacht sein. 

 Bei der Durchführung sind die Ab-
stands- und Hygieneregelungen ein-
zuhalten. 

 
 



Gemeindeveranstal-
tungen, Gruppen 
und Kreise 

 § 4 Absatz 1: “Öffentliche und nicht-
öffentliche Veranstaltungen, Ver-
sammlungen, Zusammenkünfte und 
Ansammlungen dürfen nicht statt-
finden, soweit sich aus dieser Ver-
ordnung nichts anderes ergibt. Von 
dem Verbot des Satzes 1 ausgenom-
men sind Zusammenkünfte im 
Kreise der Ehe- oder Lebenspartne-
rinnen und -partner, der Angehöri-
gen des eigenen Haushalts und der-
jenigen Personen, für die ein Sorge- 
und Umgangsrecht besteht, sowie 
zusätzlich weiteren Personen aus ei-
nem anderen Haushalt unter Einhal-
tung des Mindestabstands von 1,5 
Metern.“ 

 

 Ausgenommen vom Verbot nach 
Absatz 1 sind: „..öffentliche Ver-
sammlungen unter freiem Himmel 
im Sinne von Artikel 8 des Grundge-
setzes und Artikel 26 der Verfassung 
von Berlin von bis zu 50 Teilneh-
menden unbeschadet der ver-
sammlungsrechtlichen Vorschriften 
zulässig, sofern diese als ortsfeste 
Kundgebung… durchgeführt wer-
den und die Einhaltung des Min-
destabstands von 1,5 Metern sowie 
der Hygieneregeln nach § 2 Absatz 1 
gewährleistet ist.“ 

 

 § 5 Abs. 1: “Öffentliche und nicht-
öffentliche Veranstaltungen sowie 
Versammlungen und sonstige An-
sammlungen sind untersagt. Dies 
gilt insbesondere auch für 
Zusammenkünfte in Vereinen, Frei-
zeiteinrichtungen, Volkshochschu-
len, Musikschulen, sonstigen öf-
fentlichen und privaten Bildungs-
einrichtungen im außerschulischen 
Bereich sowie vorbehaltlich des § 6 
in Sporteinrichtungen.“  

 

 Ausgenommen von Verbot nach 
Absatz 1 sind: „ …Versammlungen 
unter freiem Himmel mit bis zu 
50 Teilnehmenden kann die zu-
ständige Versammlungsbehörde im 
Einvernehmen mit dem zuständi-
gen Gesundheitsamt in besonders 
begründeten Einzelfällen auf An-
trag Ausnahmen von der Untersa-
gung nach Absatz 1 Satz 1 zulassen, 
sofern dies aus infektionsschutz-
rechtlicher Sicht vertretbar ist.“ 

 

 Die regulären Gruppen und Kreise 
können derzeit nicht durchgeführt 
werden. 
 

 Einzelne Angebote unter freiem 
Himmel, die unter den Begriff der 
Versammlung, bzw. Kundgebung 

 Gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung 
sind alle Veranstaltungen, Ver-
sammlungen und sonstige An-
sammlungen untersagt.  
 

 Gemäß § 6 Absatz 2 :“  
Erlaubt sind insbesondere die Öff-
nung und der Besuch von:  

 

 2. Theatern, Musiktheatern, Kinos, 
Konzerthäusern, Konzertveranstal-
tungsorten, Opernhäusern sofern 
ein von der zuständigen kommuna-
len Behörde genehmigtes Hygiene-
konzept vorliegt,  

 3. Literaturhäusern, Kleinkunstbüh-
nen, Einrichtungen der Soziokultur, 
Gästeführung,  

 4. Gedenkstätten, Fachbibliothe-
ken, Bibliotheken, Archiven, Mu-
seen, Ausstellungen, Galerien, Aus-
stellungshäusern und Außenanla-
gen von Tierparks, Botanischen so-
wie Zoologischen Gärten, sofern 
eine Mund-Nasenbedeckung in ge-
schlossenen Räumen getragen wird; 
§ 1 Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt ent-
sprechend,  

 5.  Bildungseinrichtungen und -
veranstaltungen, Tagungs- und 
Konferenzstätten, Volkshoch-
schulen, Musikschulen, Fahr-, 



 Die regulären Gruppen und Kreise 
können derzeit nicht durchgeführt 
werden.   

 Einzelne Angebote unter freiem 
Himmel, die unter den Begriff der 
Versammlung, bzw. Kundgebung 
gefasst werden können (Austausch 
über Themen der Gemeinde, ge-
meinsames Singen, sofern das nicht 
Teil einer Andacht ist), können bei 
der Versammlungsbehörde (Polizei) 
angezeigt und  bei Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregelungen 
durchgeführt werden. Bei Rückfra-
gen zu möglichen Angeboten wen-
den Sie sich gern an das Konsisto-
rium, Kontaktdaten s.u. 
 

gefasst werden können (Austausch 
über Themen der Gemeinde, ge-
meinsames Singen, sofern das nicht 
Teil einer Andacht ist), können bei 
der Versammlungsbehörde (Poli-
zei) angezeigt und  bei Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregelun-
gen durchgeführt werden. Bei 
Rückfragen zu möglichen Angebo-
ten wenden Sie sich gern an das 
Konsistorium, Kontaktdaten s.u. 
 

 

Flug- und Bootsschulen sowie Bil-
dungszentren der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung, Sprach- und In-
tegrationskursen, Planetarien,“  

 

 Die Angebote von Kirchengemein-
den, die sich unter die o.g. Nr. 2.-5. 
sortieren lassen, können unter Ein-
haltung der Hygiene- und Abstands-
regelungen, ggf. unter Vorlage eines 
Hygienekonzepts wieder aufgenom-
men und durchgeführt werden. 

 

Chöre und Instru-
mentalgruppen; 
Kinder- und Jugend-
arbeit 

 § 12 Absatz 3: „Freie Einrichtungen 
im Sinne des Schulgesetzes dürfen 
unter Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern und der Hy-
gieneregeln nach § 2 Absatz 1 ab 
dem 11. Mai 2020 für den Unter-
richts- und Erziehungsbetrieb geöff-
net werden. Musikschulen und Ju-
gendkunstschulen dürfen für den 
Individualunterricht und den Unter-
richt in Gruppen bis zu fünf Perso-
nen ab dem 11. Mai 2020 geöffnet 
werden. Gesangsunterricht und Un-
terricht mit Blasinstrumenten darf 
nur als Einzelunterricht erfolgen. 

 Ausgenommen vom Verbot nach § 
5 Absatz 1 sind: 

 

 „die Inanspruchnahme privater 
Nachhilfe, der Instrumentalunter-
richt an Musikschulen oder durch 
selbständige Musikpädagoginnen 
und Musikpädagogen sowie der 
Unterricht an sonstigen öffentli-
chen und privaten Bildungseinrich-
tungen jeweils mit bis zu fünf Schü-
lerinnen und Schülern,“  

und 

 „die Wahrnehmung von Bildungs-
angeboten in Volkshochschulen 

 Die Musikschulen und alle Bildungs-
einrichtungen dürfen wieder geöff-
net und besucht werden. Allerdings 
gelten , für Musikschulen spezielle 
Hygienregelungen, die auch in Kir-
chengemeinden anzuwenden sind: 

 Der Unterricht ist nur als Einzelun-
terricht oder in Kleingruppen bis zu 
vier Personen gestattet. Unterricht 
für Orchester und Chöre ist nicht zu-
lässig.  

 Bei Blasinstrumenten und Sängern 
ist ein Abstand von 3 Metern einzu-
halten.  



Dafür und für den Unterricht im Be-
reich der Darstellenden Kunst sind 
besondere Schutzvorkehrungen zu 
treffen. Unterrichtsangebote, die 
das Sporttreiben beinhalten, sind 
nicht zugelassen.“ 

 

 „Sonstige Bildungsangebote für Er-
wachsene einzeln oder in Gruppen, 
die nicht unter § 13 fallen, sind un-
ter Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5 Metern und der Hygienere-
geln nach § 2 Absatz 1 ab dem 11. 
Mai 2020 gestattet. Bildungsange-
bote, die das gemeinsame Sport-
treiben sowie die gemeinsame Zu-
bereitung oder den gemeinsamen 
Verzehr von Lebensmitteln beinhal-
ten, sind nicht zugelassen.“ 

 

 Freie Einrichtungen nach dem Berli-
ner Schulgesetz sind private Bil-
dungseinrichtungen; für die Kir-
chengemeinden mit ihrem  öffentli-
chen Bildungsauftrag kann daher 
nichts anderes gelten. 

 

 In kleinen Gruppen und unter Ein-
haltung der Abstands- und Hygie-
neregelungen sind Angebote mög-
lich. 

 

und sonstigen öffentlichen und pri-
vaten Bildungseinrichtungen im au-
ßerschulischen Bereich jeweils mit 
bis zu fünf Schülerinnen und Schü-
lern,“ 

 
In kleinen Gruppen und unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregelungen sind 
Angebote möglich. 

 Bei Blasinstrumenten ist das Kon-
denswasser aufzufangen. Benutzte 
Einmaltücher sind in reißfesten 
Müllsäcken zu sammeln und zu ent-
sorgen. Textile Tücher sind nach der 
Nutzung entsprechend zu waschen.  

 Nach der Unterrichtseinheit ist 
gründlich zu lüften.  

 

 Nach § 6 Absatz 2 Nr. 13 sind auch  
„Angeboten der Kinder- und Ju-
gendhilfe nach den §§ 11 bis 14 und 
§ 16 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch - Kinder und Jugendhilfe - 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. September 2012 (BGBl. l S. 
2022), das zuletzt durch Artikel 36 
des Gesetzes vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. l. S. 2652) geändert 
worden ist, mit Ausnahmen von Kin-
der- und Jugenderholungsmaßnah-
men mit einem mit der zuständigen 
kommunalen Behörde abgestimm-
ten Konzepts zur Hygiene und pro-
fessioneller Betreuung, jedoch ohne 
Übernachtung“ 

  

 Kirchengemeinden können 
diese  Angebote in Absprache mit 
den kommunalen Behörden ma-
chen. 

 



 Alle Angebote der Kinder- und Ju-
gendarbeit die sich unter die o.g. 
Regelungen für Gruppen und Kreise 
fassen lassen, sind wieder möglich. 

Christenlehre und 
Konfirmanden-ar-
beit 

 Es gilt das zur Kinder und Jugendar-
beit geschriebene (s.o.) 

 

 Sofern das physische Zusammen-
kommen in Christenlehre und Kon-
firmandenunterricht derzeit nicht 
möglich ist, können Online-Ange-
bote mittels Video- oder Telefon-
konferenz unterbreitet werden. 

 Es gilt das zur Kinder und Jugendar-
beit geschriebene (s.o.) 

 

 Sofern das physische Zusammen-
kommen in Christenlehre und Kon-
firmandenunterricht derzeit nicht 
möglich ist, können Online-Ange-
bote mittels Video- oder Telefon-
konferenz unterbreitet werden. 

 Zum Konfirmanden- oder Christen-
lehreunterricht kann wieder analog, 
unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregelungen, in Verantwor-
tung der Kirchengemeinden, einge-
laden werden. 

 
 

Besuchsdienst und 
Seelsorge 

 § 10 Absatz 3: „Besuche von mit 
der Seelsorge betrauten Personen 
sind, gegebenenfalls unter Auferle-
gung erforderlicher Verhaltensre-
geln, stets zulässig.“ 

 § 11 Absatz 2 :“..Besuche zur 
Durchführung ärztlich verordneter 
oder sonstiger erforderlicher the-
rapeutischer Versorgungen sowie 
zur Seelsorge.“ sind zulässig 

 Absatz 5: „ Betretungsbefugte Per-
sonen haben die Anweisungen der 
Leitung des Krankenhauses oder 
der Einrichtung und die Vorgaben 
bestehender Hygienepläne strikt 
einzuhalten.“ 

 Von den Besuchsbeschränkungen 
in § 11 ausgenommen sind gemäß 
Absatz 3 Besuche zu seelsorgeri-
schen Zwecken. 

 

Hygieneregeln 
Rechtliche Regelun-
gen 

§ 2 Absatz 1: „In den nachfolgend in den Tei-
len 2 bis 5 dieser Verordnung geregelten Be-
trieben, Einrichtungen und Angeboten sind 
die einschlägigen Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts zum Infektionsschutz in ihrer 
jeweiligen Fassung zu berücksichtigen und 
die Vorgaben der jeweiligen Arbeitsschutz-
behörden sowie wirksame Schutzvorschrif-

§ 3: „ (1) Jede Person ist angehalten, die all-
gemeinen Hygieneregeln und -empfehlun-
gen des Robert Koch-Instituts und der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
zur Vorbeugung von Infektionen zu beach-
ten. 
(2) Arbeitgeber haben auf der Grundlage ei-
ner angepassten Gefährdungsbeurteilung 
ein Hygienekonzept umzusetzen. Dabei 

§ 1 Absatz 1 :“ …wo immer möglich, sind ein 
Mindestabstand zu anderen Personen von 
1,5 Metern einzuhalten..“  
Und Absatz 2: „ Es wird dringend empfohlen, 
im öffentlichen Raum  und insbesondere bei 
Kontakt mit Risikopersonen eine Mund-Na-
senbedeckung zu tragen, um für sich und an-



ten für Personal, Besuchende sowie Kundin-
nen und Kunden zur Hygiene einzuhalten. 
Arbeitsschutzrechtliche Vorgaben bleiben 
unberührt. Gewerbetreibende haben die je-
weils geltenden Vorgaben der zuständigen 
Berufsgenossenschaften einzuhalten. Ziele 
der zu veranlassenden Schutzmaßnahmen 
sind die Reduzierung von Kontakten, der 
Schutz des Personals vor Infektionen sowie 
die möglichst weitgehende Vermeidung von 
Schmierinfektionen über Oberflächen und 
Gegenstände. Dies soll insbesondere durch 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 
Metern zu anderen Personen sowie ein ver-
stärktes Reinigungs- und Desinfektionsre-
gime sichergestellt werden. Weiterhin wer-
den, falls erforderlich, Maßnahmen zur 
Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von 
Warteschlangen und zur Einhaltung des 
Mindestabstands bei Ansammlungen von 
Menschen in Wartebereichen getroffen. Die 
Vorhaltung eines Hygienekonzepts und Ein-
haltung der Hygienevorschriften nach den 
Sätzen 1 bis 6 können durch die zuständige 
Behörde überprüft werden.“ 

sind die einschlägigen besonderen Hygiene-
regeln und -empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts zum Infektionsschutz sowie 
die entsprechenden Vorgaben und Hin-
weise der Arbeitsschutzbehörde und des 
zuständigen Unfallversicherungsträgers 
zum Arbeitsschutz zu beachten.“ 
 

dere das Risiko von Infektionen zu reduzie-
ren. Dazu gehören auch regelmäßige Hän-
dehygiene und die Vermeidung des 
Hand-Gesichts-Kontaktes.“ 
 
§ 3 Absatz 1 regelt: „In allen Betrieben, Ein-
richtungen und Angeboten im Sinne von § 6 
Absatz 2, den §§ 7 bis 10 und Ansammlun-
gen im Sinne von § 4 Absatz 2, außer im ei-
genen Wohnbereich, sind die SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandards des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales, dazu vorhan-
dene branchenspezifische Konkretisierun-
gen der Unfallversicherungsträger bezie-
hungsweise der Aufsichtsbehörde und die 
einschlägigen Empfehlungen des Robert-
Koch-Institutes zum Infektionsschutz in ih-
rer jeweiligen Fassung zu berücksichtigen 
sowie weitere Schutzvorschriften gemäß 
der Allgemeinverfügung Hygiene des Staats-
ministeriums für Soziales und Gesellschaftli-
chen Zusammenhalt einzuhalten.“  
 

 

Für Rückfragen:  

OKR Heike Koster, h.koster@ekbo.de, Tel: 030/24344-242 ; OKR Dr. Uta Kleine, u.kleine@ekbo.de, Tel: -279; OKR Dr. Martin Richter, m.richter@ekbo.de 
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